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Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Sonstige Darstellungen

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Das Entenbad im Dammacker
(Gewerbegebiet) - 3. Änderung von 2017
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Abs.1 WHG (Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins)
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Verfahrensvermerke im Verfahren nach § 13a BauGB:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  04.02.2021

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am  01.10.2021

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  01.10.2021

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  11.10.2021

bis einschließlich  12.11.2021

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und  § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Riedstädter Nachrichten.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für  die

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Riedstadt, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Riedstadt, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

Stadt Riedstadt, Stadtteil Goddelau

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

Bebauungsplan "Das Entenbad

4. Änderung
im Dammacker (Gewerbegebiet)"

"Das Entenbad im Dammacker (Gewerbegebiet)"

4. Änderung

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.06.2020 (GVBl. S. 378).

Zeichenerklärung

1 Textliche Festsetzungen

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Das Entenbad im Dammacker (Gewerbegebiet)“ - 4. Änderung
werden für seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Das Entenbad im Dammacker

Gewerbegebiet“ von 1976 sowie der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Das Entenbad im Dammacker
(Gewerbegebiet)“ von 2017 durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ersetzt.

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 sowie Abs. 9 BauNVO)

1.1.1 Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten
unzulässig.

1.1.2 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Davon ausgenommen sind Verkaufsflächen für die
Selbstvermarktung der im Gebiet produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe, wenn deren
Verkaufsflächen einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude der jeweiligen Gewerbebetriebe
bebauten Fläche einnehmen.

1.1.3 Im Gewerbegebiet sind alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder Handlungen
mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, unzulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO)

1.2.1 Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist die Fahrbahnoberkante der Straße Am Dammacker,
gemessen lotrecht vor der Gebäudemitte. Oberer Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist der oberste
Gebäudeabschluss (Gebäudeoberkante).

1.2.2 Die maximale Höhe von Werbefahnen und Werbeanlagen in Form von Pylonen oder Stelen beträgt 8,0 m
über der Geländeoberkante.

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

Als abweichende Bauweise wird die halboffene Bauweise festgesetzt. Die Gebäude dürfen jeweils an den
seitlichen Grundstücksgrenzen als Grenzbauten errichtet werden. Werden die Gebäude nicht auf die Grenze
gebaut, so ist ein Grenzabstand von mindestens 3,0 m einzuhalten.

1.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.4.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ist die Sicherung und Aufwertung des Lebensraums für das nachgewiesene Vorkommen der

Zauneidechse vorzunehmen. Hierzu ist der Einbau eines Totholzhaufens aus Ästen und Stämmen mit einem
Umfang von 16-18 cm auf einer Fläche von mindestens 4 m² vorzunehmen. Das Totholz ist teilweise in den
Boden einzubauen oder in geeigneter Weise auf der Fläche zu stapeln. Ferner sind zwei Sandlinsen auf einer
Fläche von jeweils mindestens 4 m² anzulegen. Hierbei ist der Boden bis zu einer Tiefe von 0,8 m zu
entnehmen und durch einen grabbaren Sand zu ersetzen. Die Fläche ist anschließend  mit Sand in einer
Höhe von ca. 0,8 m zu überdecken. Die Bereiche des Totholzhaufens und der Sandlinse sind mindestens

einmal jährlich von aufkommender Vegetation freizuhalten, sodass ein Überwachsen verhindert wird. Die
umgebenden Flächen sind einschließlich vorhandener Gehölzsäume als Grünflächen zu erhalten und
extensiv zu pflegen.

1.4.2 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind bauliche Anlagen unzulässig. Darüber hinaus ist die Nutzung als Stell- oder Lagerfläche
unzulässig.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1
Nr. 20 BauGB)

Gehwege sowie Pkw-Stellplätze sind bei Neuerrichtung, vorbehaltlich der Bodeneignung, in
wasserdurchlässiger Bauweise, z.B. als weitfugige Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen oder mit
Porenpflaster, zu befestigen. Die Festsetzung gilt nicht für Fahrspuren und Anlieferungszonen sowie für
Lkw-Stellplätze.

1.6 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

1.6.1 Mindestens 20 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu
bepflanzen. Der Bestand und die gemäß Ziffer 1.6.2 anzupflanzenden Laubbäume können zur Anrechnung
gebracht werden.

1.6.2 Je fünf Pkw-Stellplätze ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum mit einem
Mindest-Stammumfang von 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Bestand kann zur
Anrechnung gebracht werden. Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen sind Pflanzscheiben mit
mindestens 4,0 m² Fläche oder Pflanzstreifen mit einer Breite von mindestens 2,0 m je Baum vorzusehen.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sowie Lichtwerbung greller Farbgebung
sind unzulässig. Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude sind in Größe und Form aufeinander
abzustimmen.

2.2 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Einfriedungen sind auf einer Länge von mindestens 50 % mit einheimischen, standortgerechten
Laubsträuchern abzupflanzen oder mit Kletterpflanzen zu beranken.

3 Hinweise, Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

3.1 Stellplatzsatzung

Auf die Satzung der Stadt Riedstadt über die Schaffung von Stellplätzen und Garagen (Stellplatzsatzung) in
der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hingewiesen.

3.2 Bodendenkmäler

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen
(hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in
geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG).

3.3 Verwertung von Niederschlagswasser

3.3.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55
Abs. 2 Satz 1 WHG).

3.3.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden,
wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG).

3.4 Starkregengefahr

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, in dem mit einer erhöhten Starkregengefahr gemäß der Stark-
regen-Hinweiskarte für Hessen zu rechnen ist. Der Starkregen-Index liegt hier zwischen einem Wert von 4

und 6,5. Demnach besteht im Plangebiet grundsätzlich eine Überflutungsgefahr, sodass Räumlichkeiten mit
einer möglichen Gefährdung durch geeignete Maßnahmen gegen Wasserzutritt von außen zu sichern sind.

3.5 Grundwasser und Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried

3.5.1 Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried“. Im
Einzelnen sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried, mit Datum vom
09.04.1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen (StAnz. 21/1999, S. 1659)
mit Ergänzung vom 17.07.2006 (StAnz. 31/2006, S. 1704) zu beachten. Bereits jetzt ist mit oberflächennahem
Grundwasser zu rechnen, was bei der baulichen Einbindung der Gebäude in den Untergrund zu
berücksichtigen ist (insbesondere Auftriebssicherheit und Schutz vor Vernässung).

3.5.2 Vom Planungsträger sind die stark schwankenden Grundwasserstände zu beachten. Insbesondere im
Hinblick einer Vermeidung von Gebäudeschäden sind bei der Standortwahl und der Bauweise die Gefahren
durch grundwasserbedingte Setzungen infolge Austrocknung und Schrumpfung von Bodenschichten mit
setzungsempfindlichen organischen Bestandteilen oder Vernässungen durch zu hohe Grundwasserstände zu
berücksichtigen. Das Plangebiet wird daher gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdetes
Gebiet mit sehr hohen Grundwasserständen (Grundwasserflurabstände 1-3 m) gekennzeichnet.

3.6 Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins

Das Plangebiet liegt im Risiko-Überschwemmungsgebiet des Rheins (Risikogebiet außerhalb von

Überschwemmungsgebieten i.S.d. § 78b Abs. 1 WHG), welches bei Überschreitung des Bemessungs-
hochwassers oder bei Versagen von Deichen oder vergleichbaren öffentlichen Hochwasserschutzein-
richtungen überschwemmt werden kann. In diesen Gebieten sind bei Sanierung und Neubau von Objekten
Vorkehrungen zu treffen, und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag
von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu
verringern.

3.7 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Anforderungen gemäß der Verordnung über Anlagen
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils rechtsgültigen Fassung zu berück-
sichtigen.

3.8 Kampfmittelbelastung

Das Plangebiet befindet sich in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet. Vom Vorhandensein von
Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. In den Bereichen, in denen
durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mindestens
5 m durchgeführt wurden, sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist
eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten,
Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 m (ab GOK II.
WK) erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine
EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. Sofern die Fläche, z.B. wegen Auffüllungen, Versiegelungen oder
sonstigen magnetischen Anomalien nicht sondierfähig sein sollte, sind aus Sicherheitsgründen weitere
Kampfmittelräummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich.

3.9 Erdarbeiten und Bodenverunreinigungen

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist generell auf organoleptische
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen
Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen.
Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenverunreinigungen
im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den
einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.

3.10 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise

3.10.1 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu
beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere,

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogelarten
führen können, außerhalb der Brutzeit- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen,

b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu kontrollieren, ob
geschützte Tierarten anwesend sind,

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen,

d) Gebäude außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) vor Beginn von Abrissarbeiten durch einen
Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw.
Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

3.10.2 Tiefbauarbeiten in Bereichen mit Vorkommen geschützter Reptilienarten sind zu Beginn der Arbeiten durch
eine qualifizierte Person zu begleiten (ökologische Baubegleitung). Zur Verhinderung einer Einwanderung von
Reptilien ist eine Sicherung des Baugebietes durch eine temporäre und überkletterungssichere
Einwanderungsbarriere erforderlich.

3.11 Hinweise zur Eingriffsminimierung

3.11.1 Im Gewerbegebiet sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen insbesondere nachtaktiver Insekten für die
funktionale Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin
(warmweiße Lichtfarbe) zu verwenden. Auf aufgeneigte Leuchten, Bodenstrahler, Skybeamer, Kugelleuchten
oder nicht abgeschirmte Röhren ist zu verzichten. Licht soll nur dann eingeschaltet sein, wenn es benötigt
wird und ist außerhalb der Nutzungszeit zu dimmen oder abzuschalten. Künstliches Licht darf nur dorthin
strahlen, wo es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung ungerichteter Abstrahlung sind daher vollabgeschirmte
Leuchten einzusetzen, die nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten Zustand kein
Licht horizontal oder nach oben abstrahlen.

3.11.2 Bei großflächigen transparenten Glasflächen, der Verwendung von stark reflektierenden Glastypen oder
transparenten Brüstungen ist eine Gefährdung für Vögel (z.B. Vogelschlag) zu vermeiden. Geeignete
Maßnahmen s jeweiligeind nach demn Stand der Wissenschaft zu treffen.

3.12 Hinweise zum Bahnbetrieb und zu den angrenzenden Bahnanlagen

3.12.1 Alle Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke müssen mit der DB Netz AG abgestimmt werden. Sollten
Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft werden, muss eine Abstimmung mit der DB
Netz AG erfolgen. Anträge auf Baugenehmigung sind der DB Netz AG zur Stellungnahme vorzulegen;
weitere Bedingungen und Auflagen sind vorbehalten.

3.12.2 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft-
und KörperschaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. In unmittelbarer
Nähe zu elektrifizierten Bahnstrecken oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren,
medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu
rechnen.

3.12.3 Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Oberleitungsanlage der DB Netz AG. Auf die Gefahren
durch die 15.000-V-Spannung der Oberleitung sowie auf die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen
Bestimmungen wird ausdrücklich hingewiesen. Der Mindestabstand von Bauwerken zu den bahneigenen
15/20-kV-Speiseleitungen und zu Oberleitungsmastfundamenten muss jeweils 5,00 m betragen. Bei allen
Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung stehender, der Berührung zugänglicher Teile der
Oberleitung ist von diesen Teilen auf Baugeräte, Kräne, Gerüste und andere Baubehelfe, Werkzeuge und
Werkstücke nach allen Richtungen ein Sicherheitsabstand von 4,00 m einzuhalten. Fahnen, die durch
Verwehung in Oberleitungsanlagen fliegen können, sind in ausreichend Abstand zu errichten.

3.12.4 Im Zeitraum von Bauarbeiten ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschließlich Gefahrenbereich) im Abstand
von 6,00 m zur Gleisachse immer freizuhalten. Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeräten

(z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit
angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den

Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicherzustellen.

3.12.5 An die Bahn angrenzende Grundstücke sind im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch im Interesse
der Sicherheit der auf ihren Grundstücken verkehrenden Personen und Fahrzeugen derart einzufrieden, dass
ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in
den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. Die Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind
so zu verankern, dass sie nicht umgeworfen werden können (Sturm, Vandalismus usw.). Gegebenenfalls ist
eine Bahnerdung gemäß VDE-Richtlinien vorzusehen. Parkplätze müssen auf ihrer ganzen Länge zur
Bahnseite hin mit Schutzplanken oder ähnlichem abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes Abrollen
zum Bahngelände hin in jedem Falle verhindert wird. Die Schutzmaßnahmen sind in Abhängigkeit der

Örtlichkeit festzulegen und gegebenenfalls mit Blendschutz zu planen.

3.12.6 Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt
werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch
geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebs-
gelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beein-
trächtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das
Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.

3.12.7 Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Einer
Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden.

3.12.8 Angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine Fernmeldekabeltrasse der DB Netz AG und ein
Streckenfernmeldekabel der Vodafone GmbH. Auf die diesbezüglichen Vorgaben und Anforderungen wird
hingewiesen.

3.13 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn Obstbäume:

Acer platanoides - Spitzahorn Malus domestica - Apfel

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Kulturkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Prunus avium - Vogelkirsche Pyrus communis - Birne

Prunus padus - Traubenkirsche Pyrus pyraster - Wildbirne

Quercus petraea - Traubeneiche

Quercus robur - Stieleiche

Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel

Buxus sempervirens - Buchsbaum Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Corylus avellana - Hasel Rosa canina - Hundsrose

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen Salix caprea - Salweide

Frangula alnus - Faulbaum Salix purpurea - Purpurweide

Genista tinctoria - Färberginster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Ligustrum vulgare - Liguster Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Lonicera caerulea - Heckenkirsche

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume):

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Lonicera caprifolium - Gartengeißblatt

Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera nigra - Heckenkirsche

Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt

Cornus florida - Blumenhartriegel Magnolia div. spec. - Magnolie

Cornus mas - Kornelkirsche Malus div. spec. - Zierapfel

Deutzia div. spec. - Deutzie Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin

Forsythia x intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Rosen

Hamamelis mollis - Zaubernuss Spiraea div. spec. - Spiere

Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia

Artenliste 4 (Kletterpflanzen):

Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde Lonicera spec. - Heckenkirsche

Clematis vitalba - Wald-Rebe Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Hedera helix - Efeu Polygonum aubertii - Knöterich

Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie Wisteria sinensis - Blauregen

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird hingewiesen.
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